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zu zwingen ſu

E, ihren Zuſtand zu offenbaren. Beſſer würde 91 E·
handelt haben, L ſich zunächſt auf ern eindringliches Zureden
beſchränkt ätte, doch 10 für die Taufe ihrer Leibesfrucht, ſoweit 65
möglich ſei, 3 ſorgen und deshalb entweder einer Vertrauensperſon
ſich zu offenbaren oder ihm, dem Beichtvater, die Erlaubnis zu geben,
nach HHhrem ode die Schwangerſchaft den Verwandten mitzuteilen.
Bei ſolchem Ureden onnte Sempronius die Ueberzeugung gewinnen,
daß weiteres Drängen nichts fruchten, nd daß ſelbſt eine rohung
mit Sünde und Hölle kaum zum Ziele führen würde. Sempro⸗
ius das befürchten, dann 0 0 von weiterer Aufklärung der
Schwerkranken abſtehen, ſie II bona ſide eladſſen und nach allgemein
gehaltener Reue und allgemeinem Vorſatz die Abſolution erteilen
ſollen. Allerdings Are dadurch die Möglichkeit, dem fOetus viel⸗
El durch die Qufeé die übernatürliche Seligkeit 3u ſichern abge
ſchnitten worden. Allein dieſe Möglichkeit Dar einerſeits In ſich recht
zweifelhaft, weil der fOetus wahrſcheinli vor der Utter oder mit
ihr würde abgeſtorben ſein; andererſeits ware des Scheiterns
der Bemühungen, die Kranke 3zUum Geſtändnis 3 bringen, jene Mög⸗
lichkeit doch abgeſchnitten geweſen. Das Drohen mit der Abſolutions⸗
verweigerung onnte alſo gar einen Nutzen, ſondern nUuL den äußerſten
Schaden bringen.

4. Sempronius onnte nach vorausgegangener Abſolutions⸗
verweigerung ſpäter der beſinnungslos daliegenden Kranken dennoch
die Abſolution bedingungsweiſe geben; denn S onnte immer die
Sinnesänderung der Schwerkranken inſowei unterſtellt werden, daß
der Verſuch, durch Abſolution die Seele 5 retten, ſtatthaft var
Für die Lage des Kindes Im Mutterleibe War reilich ni mehr
3u tun, Ofern keine diesfallſige Aeußerung der ſterbenden Utter 3u
erzielen war; aber der Verſuch die Seele der Utter 3 Letten,
ar nicht 3u unterlaſſen: außer der bedingten ſakramentalen Los
ſprechung Wwar dazu von noch größerer Bedeutung die Spendung der
heiligen Oelung, und zwar In unbedingter Weiſe oder en mit
der Bedingung: V  81 88 Capax

Valkenburg Holland Aug 4  m  u
14 (VerweigerteHilfeleiſtung.) Als die großeKataſtro

ber Meſſina und Kalabrien hereinbrach, berichteten die Blätter Unter
anderem lakoniſch: „Man fand Uunter den Trümmern (bende Perſonen,
die man nicht befreien konnte, weil Schlimmeres 3u befürchten var
Man gab tihnen deswegen auch nichts 3 en Um ihre Qualen
nicht 3 verlängern.“ Wie iſt leſe Handlungsweiſe vom Standpunkte
der Moral beurteilen?

Es handelt ſich hier bvor allem die Verpflichtung der
lebe dem Nebenmenſchen in ſeiner Not 3u 3u kommen; und
zwar liegt hier der Fall der äußerſten zeitlichen Not vor In einer
ſolchen Not (necessitas extrema) iſt man verpflichtet, dem Neben
menſchen mit größerem, aber nicht mit außerordentlichem Nachteile 3U
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helfen Außerordentliche Nachteile mu man auf ſich nehmen, wenn
die betreffende Perſon für das Gemeinwohl ſehr notwendig oder nützlich
Are In unſerem Falle hat man die Hilfeleiſtung, die Befreiung der
Unglücklichen unterlaſſen, weil man größere Uebel befürchtete. Das
kann heißen 77  8 WwaLr 3 befürchten, daß beim Hinwegräumen der
Trümmer, unter denen ſie begraben . die ſtehengebliebenen
Teile nachſtürzten und die Hilfeleiſtenden ſe chwer beſchädigt
oder etötet würden. In dieſem Falle beſtand keine Verpflichtung
3u helfen, weil das eigene Leben nicht einer Gefahr auszuſetzen
braucht, Um das Leben des Nebenmenſchen zu retten Es kann Ober
auch heißen Es beſtand Gefahr daß der Verſuch, die Verſchütteten
zu Letten, mit unmittelbarer Lebensgefahr für die Unglücklichen
verbunden war Hier entſteht zunächſt die rage, 00 * erlaubt ſei,
Hhnen ſo zu helfen Die rage wird un ähnlicher Weiſe 3u löſen ſein,
Wwie die andere, ob man bei einem Kranken Heilmittel anwenden darf,
welche wahrſcheinlich nützen, aber ebenſo wahrſcheinlich einen chweren
Nachteil, 10 Beſchleunigung des Todes herbeiführen können. Die
Moral erklärt dies als rlaubt, wenn auch außerdem der Kranke
bereits aufgegeben ſt und der Kranke ausdrücklich oder ſtillſchweigend
ſeine Zuſtimmung gegeben hat es auf unſeren Fall angewendet,
müßte man agen Wenn wahrſcheinliche Hoffnung iſt, die Ver
unglückten etten, 0 iſt eS mit ihrer ausdrücklichen oder
ſtillſchweigenden Zuſtimmung erlaubt, die Rettungsarbeiten voL
zunehmen auch wenn wahrſcheinliche Gefahr iſt, daß durch die
Rettungsarbeiten der Tod herbeigeführt wird. In dieſem Falle
würde auch die Verpflichtung beſtehen, üihnen ſo mn dieſer Weiſe
U helfen.

Man hat aber auch den Verunglückten ni zu gegeben,
ihr Elend nicht 3 verlängern; man reichte ihnen alſo keine

Erquickung, Amit der To ſie Um 0 eher von ihren Leiden erlöſe
ſt dieſe Handlungsweiſe mn ihrer Begründung berechtigt? Die katho  ·

DTQA muß die Handlung objektiv als ſchwerſündhafte Ver
etzung der Vebe bezeichnen, mögen die Betreffenden In Hrer Ver—
wirrung und Aufregung auch ſubjektiv zu entſchuldigen geweſen
ſein. 4eS leuchtet ſofort ein, wenn man die Anwendung
würde auf alle Kranken, welche ereits aufgegeben ſind und Er
leiden und denen man die nötige Pflege entzieht, damit ſie eher
terben Mag nun die Liebe oder Gerechtigkeit zZur Hilfeleiſtung ver
pflichten, die Pflicht ſie 3u reichen beſteht fort, wie auch der Kranke
ſeinerſeits nicht auf die nötige Pflege verzichten, etwa Speiſe und
ran zurückweiſen darf, eher 3u ſterben. Hier gilt das Wort
der Väter Guot 01 pavistis, 0ceidistis. Wenn man alſo die
Unglücklichen auch nicht befreien konnte, ſondern ſie ihrem Schick
ſale überlaſſen mußte, man 0  e ſie ehen doch, ſoweit möglich, mit
Speiſe und Trank verſorgen ſollen
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